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Rechtstipp: Verordnungen erfordern  
persönliche Signatur

Vertragsärzte sind verpflichtet, ihre Sprech-
stundenbedarfsverordnungen persönlich zu 
unterzeichnen. Dies folgt aus einem Urteil des 
Bundessozialgerichts (BSG) vom 27.08.2025 
(Az. B 6 KA 9/24 R). Im konkreten Fall hatte ein 
Kardiologe Verordnungen während mehrerer 
Jahre nicht eigenhändig unterschrieben, son-
dern lediglich mit einem Unterschriftenstem-
pel versehen. Das BSG stufte den geforder-
ten Regress der Krankenkasse in voller Höhe 
(490.000 €) als rechtmäßig ein. Die Richter 
argumentierten, die ärztliche Unterschrift auf 
dem Rezept sein kein rein formeller Vorgang, 
sondern diene dem Schutz von Leben und kör-
perlicher Unversehrtheit der Versicherten. Es 
handle sich um eine schuldhafte, mindestens 
fahrlässige Verletzung der vertragsärztlichen 
Pflichten. Auch wenn die Verordnungen medi-
zinisch indiziert gewesen seien, sei ein sog. 
sonstiger Schaden entstanden. 

Niederlassung mit deutlichen finanziellen 
Vorteilen gegenüber Anstellung

Eine Niederlassung bietet langfristig erheb-
liche finanzielle Vorteile gegenüber einer 
Festanstellung. Dies zeigt der Atlas Medicus 
Laufbahnplaner am Beispiel eines Orthopäden 
(Geburtsjahr 1994) in der KV-Region Berlin (vgl. 
Abb.). Verglichen wurden ein Angestelltenver-
hältnis mit tariflicher Vergütung bei angenom-
mener durchschnittlicher Gehaltssteigerung 
von 2 % und der Erwerb einer Einzelpraxis zu 
einem angenommenen Kaufpreis in Höhe von 
400.000 € zzgl. weiterer Investitionen in Höhe 
von 80.000 €. Für den Privatbedarf kamen ein-
heitlich 55.000 € pro Jahr zum Ansatz. Die Be-
rechnung zeigt, dass trotz der hohen Anfangs-
investition und der Kreditaufnahme in Höhe 
von 480.000 € das akkumulierte Nettovermö-
gen des Praxisinhabers bei Erreichen des ge-
setzlichen Rentenalters von 67 Jahren um mehr 
als 3,5 Mio. € über jenem des Angestellten liegt, 
was einem Plus von rund 346 % entspricht. 

Selbstverständlich unterscheiden sich die Er-
gebnisse je nach individuellen Rahmenbedin-
gungen. Dennoch zeigt das Beispiel deutlich, 
dass die Freiberuflichkeit im Vergleich zur An-
stellung langfristig ein erheblich attraktiveres 
Modell für die Einkommens- und Vermögens-
entwicklung darstellt – und damit auch eine 
größere finanzielle Unabhängigkeit im Alter 
ermöglicht. Trotz dieser klaren wirtschaftlichen 
Vorteile entscheiden sich immer mehr junge 
Ärzte für ein Angestelltenverhältnis. Ausschlag-
gebend sind häufig der Wunsch nach besserer 
Planbarkeit, geringerer administrativer Be-
lastung, geregelten Arbeitszeiten, reduzierter 
Verantwortung sowie das Vermeiden unterneh-
merischer Risiken. Zwar erfordert eine Praxis-

gründung oder -übernahme in der Regel hohe 
Anfangsinvestitionen, doch ist das Insolvenzri-
siko von Arztpraxen bei solider Finanzierungs- 
und Liquiditätsplanung aufgrund der gesicher-
ten Nachfrage und stabilen Einnahmesituation 
sehr gering. Einnahmen, Liquidität und Tilgung 
des Darlehens lassen sich daher in der Regel 
zuverlässig kalkulieren. Neben den wirtschaft-
lichen Vorteilen bietet die eigene Praxis zudem 
deutlich bessere individuelle Entwicklungs-
möglichkeiten, größere berufliche Autonomie 
sowie vielfältige Gestaltungsspielräume hin-
sichtlich Leistungsangebot, Organisation und 
Personalstruktur.

Immer längere Wartezeiten  
auf Facharzttermine

Gesetzlich Krankenversicherte mussten im Jahr 
2024 im Durchschnitt 42 Tage auf einen Fach-
arzttermin warten – und damit neun Tage länger 
als noch 2019. Dies geht aus der Antwort des 
Bundesgesundheitsministeriums auf eine An-
frage der Linken hervor. Die Angaben beziehen 
sich auf eine Befragung von GKV-Mitgliedern, 
die mindestens einen Tag auf einen Facharztter-
min gewartet haben. Bei Berücksichtigung der 
Versicherten, die noch am selben Tag einen Ter-
min erhielten, reduzierte sich die durchschnitt-
liche Wartezeit auf 36 Tage (2019: 33 Tage).

Der Bundesrechnungshof kritisiert die verlän-
gerten Wartezeiten und bewertet in diesem 
Zusammenhang das Terminservice- und Ver-
sorgungsgesetz (TSVG) als gescheitert. Eines 
der Ziele der bereits 2019 in Kraft getretenen 
Neuregelungen war es, Versicherten u. a. durch 
offene Sprechstunden, Vergütungszuschläge 
für die Vermittlung von Facharztterminen und 
die Entbudgetierung bei Vermittlungsfällen 
einen schnelleren Zugang zur fachärztlichen 
Versorgung zu ermöglichen. Die damit in Zu-
sammenhang stehenden GKV-Mehrausgaben 
beziffert der Rechnungshof allein bis Mitte 
2024 auf 2,9 Mrd. €. Für schnellere Facharztter-
mine soll nun das geplante Primärarztsystem 
sorgen. Ziel ist es, durch eine verbesserte Pa-
tientensteuerung freie Kapazitäten bei Fach-
ärzten zu schaffen. Konkrete Umsetzungsvor-
schläge liegen bislang jedoch noch nicht vor. 
Mit der Einführung ist frühestens 2028 zu rech-
nen. Kritiker bemängeln, dass ohne Ausbau der 
fachärztlichen Kapazitäten kaum nachhaltige 
Effekte zu erwarten seien.

Online-Terminbuchung setzt sich durch  

Die Zahl der online vereinbarten Arzttermine 
in Deutschland steigt kontinuierlich. 64 % der 
Bundesbürger haben bereits mindestens einen 
Arzttermin online gebucht – ein Plus von 14 
Prozentpunkten gegenüber 2024. Zudem wären 
aus der Gruppe der Umfrageteilnehmer ohne 
bisherige Erfahrung mit der Online-Terminver-
gabe 16 % grundsätzlich dazu bereit. Zu diesen 
Ergebnissen kommt eine repräsentative Umfra-
ge des Digitalverbands Bitkom von Ende 2025. 
Ein Viertel nutzte für die Terminvereinbarung 
direkt die Website der jeweiligen Praxis oder 
Klinik – etwa über ein Online-Formular oder 
per E-Mail. Die Mehrheit (58 %) griff jedoch auf 
spezialisierte Terminplattformen wie Doctolib, 
Jameda, Clickdoc oder Termed zurück.

Die Online-Terminbuchung erhöht nicht nur den 
Servicegrad für die Patienten, sondern kann 
auch zu einer spürbaren Entlastung des Praxis-
personals führen. Dem stehen jedoch Kosten für 
Einführung und laufenden Betrieb gegenüber, 
etwa für Softwarelizenzen oder die Nutzung 
externer Terminportale. Hinzu kommen Schu-
lungen für das Personal sowie die Notwendig-
keit, für weniger digital affine Patientengrup-
pen weiterhin die telefonische Terminvergabe 
anzubieten. Bei der Auswahl eines geeigneten 
Systems sind neben funktionalen Aspekten ins-
besondere Sicherheitskriterien (DSGVO-Kon-
formität, Zertifizierungen und Serverstandort) 
zu berücksichtigen. Praxen müssen zudem 
entscheiden, ob sie die Terminbuchungsfunk-
tion direkt auf der eigenen Website einbinden 
oder eines der reichweitestarken Online-Ter-
minportale nutzen möchten. Letztere bieten 
häufig auch eine Integration über ein Widget 
auf der Praxiswebsite, sodass beide Ansätze 
kombiniert werden können. Technische Voraus-
setzung ist eine funktionierende Schnittstelle 
mit Echtzeit-Synchronisierung zum Praxisver-
waltungssystem (PVS), um Doppelbuchungen 
oder Inkonsistenzen zu vermeiden. Einige PVS 
verfügen bereits über eine integrierte Online-
Terminbuchungsfunktion, wodurch eine Anbin-
dung problemlos möglich ist.

Bei der Einführung der Online-Terminbuchung 
ist eine stufenweise Einführung empfehlens-
wert, bei der zunächst nur ausgewählte Ter-
minarten freigeschaltet werden. So können 
Praxisabläufe parallel angepasst und das Team 



hebliche regionale Unterschiede auf. Dies geht 
aus dem Atlas Medicus Marktatlas hervor. Ins-
gesamt zeigt sich, dass die Versorgung mit 
Hautärzten in den ostdeutschen Bundeslän-
dern – mit Ausnahme von Sachsen – deutlich 
schlechter ist als in den westdeutschen (vgl. 
Abb.). Besonders angespannt ist die Situation 
in Brandenburg, der KV-Region mit der gerings-
ten Versorgungsdichte. Hier entfielen 27.855 
Einwohner auf einen Hautarzt. Das sind fast 
2,4-mal so viele wie in Hamburg, das die bun-
desweit beste Versorgungsrelation aufweist.

Die Datenlage deckt sich mit der aktuellen War-
nung des Bundesverbands der Deutschen Der-
matologen (BVDD) vor zunehmenden Versor-
gungsengpässen. Der Verband verweist auf die 
jüngsten Zahlen der Bedarfsplanung, die insbe-
sondere in den ostdeutschen Flächenländern 
auffallend niedrige Versorgungsgrade auswei-
sen – vielerorts mit weiter sinkender Tendenz. 
In einzelnen Kreisen liegen die Werte bereits 
im kritischen Bereich. So z. B. in der Kreisre-
gion Löbau-Zittau (Sachsen), wo der Versor-
gungsgrad von 122 % im Jahr 2016 auf aktuell 
15 % gesunken ist. Der BVDD spricht von einem 
strukturellen Problem mit bundesweiter Trag-
weite. Als Ursachen nennt der Verband unter 
anderem das altersbedingte Ausscheiden vieler 
Dermatologen und die sinkende Attraktivität 
der Niederlassung insbesondere in ländlichen 
Gebieten. Auch in den westdeutschen Bundes-
ländern gestaltet sich die Praxisnachfolge bei 
den Dermatologen zunehmend schwierig. An-
gesichts einer steigenden Krankheitslast – etwa 
durch Hautkrebs sowie chronisch-entzündliche 
Hauterkrankungen – steht einer wachsenden 
Nachfrage eine sinkende Zahl verfügbarer Fach-
ärzte gegenüber.

gezielt geschult werden. Richtig implementiert, 
bildet die Online-Terminvergabe die Grundlage 
für weitere effizienzsteigernde digitale Funk-
tionen. Dazu zählen z. B. automatisierte Erinne-
rungen per SMS oder E-Mail zur Reduktion von 
No-Shows, digitale Anamnesebögen oder mit 
der Terminbestätigung automatisiert versen-
dete Zugangslinks zur Videosprechstunde. 

GKV droht 2027 ein Defizit 
von bis zu 12 Mrd. €  

Während die Bundesdarlehen an die gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) und das GKV-Spar-
paket die Finanzlage der Kassen im Jahr 2026 
vorübergehend stabilisieren konnten, droht be-
reits 2027 erneut ein erhebliches Defizit. Nach 
aktuellen Berechnungen des IGES-Instituts im 
Auftrag der DAK-Gesundheit könnte die Finan-
zierungslücke in der GKV im Jahr 2027 auf bis 

zu 11,8 Mrd. € anwachsen. Ohne ein Gegen-
steuern der Bundesregierung könnte dies 2027 
einen Anstieg des durchschnittlichen GKV-Bei-
tragssatzes von derzeit 17,7 % auf 18,3 % nach 
sich ziehen. Über das Jahr 2027 hinaus hat das 
IGES-Institut zudem die Beitragssatzentwick-
lung bis 2035 in drei Szenarien modelliert, die 
sich am jährlichen Anstieg der Leistungsausga-
ben ab 2028 orientieren. Im günstigen Szena-
rio mit einem Ausgabenanstieg von 4 % würde 
der Beitragssatz moderat auf 18,6 % steigen. 
Im Basisszenario (4,5 %) wäre hingegen mit 
einem Anstieg auf 20,6 % zu rechnen. Bei einer 
ungünstigen Entwicklung mit einem jährlichen 
Ausgabenplus von 5 % könnte der Gesamtbei-
tragssatz bis 2035 sogar 23 % erreichen.

Neben der GKV stehen auch die übrigen Zwei-
ge der Sozialversicherung unter erheblichem 
Druck – insbesondere die Pflege- und die Ren-
tenversicherung. Ohne wirksame Gegenmaß-
nahmen der Bundesregierung könnte der Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag bis 2035 die 
Marke von 50 % überschreiten. In Kürze werden 
die Vorschläge der von Gesundheitsministerin 
Warken eingesetzten Kommission erwartet, die 
Wege zur Stabilisierung des Systems der Ge-
setzlichen Krankenversicherung aufzeigen sol-
len. Ob die Regierung den Mut zu tiefgreifenden 
Veränderungen aufbringt, bleibt abzuwarten. 
Klar ist jedoch: Ohne strukturelle Anpassun-
gen drohen steigende Beiträge, sinkende Leis-
tungsniveaus und eine wachsende Belastung 
der arbeitenden Bevölkerung.

46,6 % betrug die Umsatzren-
dite einer durchschnitt-

lichen allgemeinmedizinischen Praxis in 
Westdeutschland im Jahr 2024. Laut Atlas 
Medicus Benchmarktool fallen Werte zwi-
schen 36,7 % und 52,4 % in den Normalbe-
reich der Fachgruppe. Werte oberhalb dieses 
Korridors werden als sehr gut eingestuft 
– umgekehrt sollten Ergebnisse unterhalb 
dieser Spanne Anlass zu einer Überprüfung 
geben. Für eine fundierte Beurteilung sind 
jedoch stets die individuellen Praxisgege-
benheiten und Rahmenbedingungen zu be-
rücksichtigen. Ausschlaggebend ist auch der 
Standort der Praxis: Spitzenreiter im KV-Ver-
gleich waren die Praxen in Berlin mit einer 
durchschnittlichen Umsatzrendite von rund 
65,4 %, während der Wert im Saarland mit 
knapp 41 % am niedrigsten war.
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Dermatologie: zunehmende  
Versorgungslücken in Ostdeutschland 

Bundesweit kommen im Durchschnitt rund 
18.600 Einwohner auf einen ambulant tätigen 
Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankhei-
ten. Doch bei näherer Betrachtung weist die 
hautärztliche Versorgungsdichte zum Teil er-

Auch bei Social Media  
an das Impressum denken! 

Nicht nur auf der Praxiswebsite, sondern auch 
auf Instagram, Facebook, LinkedIn und anderen 
sozialen Netzwerken gilt: Wer dort sein Profil 
nicht ausschließlich privat, sondern beruflich 
nutzt, unterliegt der Impressumspflicht nach §5 
Digitale-Dienste-Gesetz (DDG). Ein geschäftli-
cher Bezug liegt bereits vor, wenn beispielswei-
se Praxisleistungen vorgestellt, Öffnungszei-
ten veröffentlicht oder Kontaktmöglichkeiten 
angeboten werden.

Verstöße gegen die Impressumspflicht können 
Abmahnungen sowie Bußgelder nach sich zie-

hen. Das Impressum muss leicht erkennbar, un-
mittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein. 
In der Regel genügt im Fall der Social Media-Ac-
counts ein deutlich gekennzeichneter und funk-
tionierender Link auf das Impressum der Praxis-
website, sofern dieses korrekt und vollständig 
ist. Die Vorgaben im Detail sowie weitere In-
formation hierzu sind z. B. beim Virchowbund 
unter folgendem Link erhältlich: https://www.
v irchowbund.de/praxisaerzte-blog/praxis-
homepage-das-muss-ins-impressum.


